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zesbestimmungen anzuwen-
den.
• Als Ehepaar schulden sich
Mann und Frau gegenseitig
Beistand und Unterstützung;
solange die eheliche Gemein-
schaft besteht, sind grund-
sätzlich alle Mittel zum Un-
terhalt einzusetzen, ungeach-
tet, ob ein Ehepartner mehr
oder weniger Aufwand be-
darf.
• In erster Linie sind die ver-
sicherungsrechtlichen An-
spräche auszuschöpfen; dazu

gehören neben den Renten
der AHV/IV und einer allfälli-
gen Pensionskasse vor allem
auch die Leistungen der Kran-

kenversicherung, die 1996 im
Rahmen des neuen Kranken-
Versicherungsgesetzes ausge-
dehnt werden, sowie die Hilf-
losenentschädigungen der

AHV/IV, worüber auf Seite 42
der «Zeitlupe» Nr. 6/95 einge-
hend orientiert wurde.
• Neben den erwähnten Ver-

Sicherungsleistungen sind
die übrigen eigenen Mittel
des Ehepaares, vorab die Lei-

stungen allfälliger privater
Versicherungen und das Ver-

mögen als Teil der 3. Säule der
Vorsorge, einzusetzen.

• Schliesslich kann der An-
spruch auf Ergänzungsleistun-
gen geprüft werden, bevor das

Vermögen aufgebraucht ist,
denn bei der EL-Berechnung
werden Vermögensteile, die
den generellen Freibetrag von
25 000 Franken für Alleinste-
hende bzw. 40 000 Franken
für Ehepaare übersteigen, nur
teilweise angerechnet.
• Erst wenn die Mittel aus all
diesen Quellen nicht genü-
gen, stellt sich die Frage all-
fälliger Beiträge privater So-

zialwerke oder der Sozialhilfe.
Ich hoffe, damit Ihre Fra-

gen anhand der wichtigsten
Rechtsgrundlagen grundsätz-
lieh beantwortet zu haben.
Gleichzeitig muss ich Sie um
Verständnis dafür bitten, dass

daraus keine in jedem Fall ver-
bindlichen Schlüsse abgelei-
tet werden können. Vielmehr
sind aufgrund unserer Gesetz-

gebung die Verhältnisse im
Einzelfall von entscheidender
Bedeutung. Dies scheint mir
auch gut so, denn die Vielzahl
der Lebensumstände lässt

letztlich keine Einheitslösun-
gen zu, wenn es um die kon-
krete Siche-rung der Existenz-

grundlagen geht.

Dr. iur. Rurfo/f T«or

Recht
Pflichtteil
Gegen einen unserer Sö/me be-

stehen Ver/wsfscheine. W/r ver-

spüren wenig Lust, dass unsere

ff/nterZussenschujft dereinst zur
Tilgung dieser Schulden verwen-
det wird. Lieher möchten w/rge-
meinnüfzige Werke bedenken.

Wir möchten unseren Sohn auf
den P/Zichfteil setzen. Nach Ar-
tike! 480 des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches kann einem

Nachkommen, gegen den Ver-

Zustsche/ne bestehen, die Hälfte
seines Pflichtteiles entzogen
werden, wenn sie seinen Kin-
dem zugewendet wird. Gilt dies

auch, wenn der Nachkomme
keine Kinder hat? Oder bestehen

andere Möglichkeiten, den

Pflichtteil zu vermindern?

Wie Sie richtig bemerken,
kann einem zahlungsunfähi-
gen Nachkommen die Hälfte
seines Pflichtteils entzogen
werden, wenn der Erblasser
diese entzogene Hälfte des

Pflichtteils den Kindern des

zahlungsunfähigen Nach-
kommens zuwendet. Die Zu-

wendung kann nicht nur an
die vorhandenen, sondern
auch an die später geborenen
Kinder erfolgen. Wenn aber
im Zeitpunkt des Erbanfalls
keine Kinder des zahlungsun-
fähigen Nachkommens vor-
handen sind, so ist der Entzug
der Hälfte des Pflichtteils un-
zulässig.

Eine andere Möglichkeit
zur Herabsetzung des Pflicht-
teilanspruchs des zahlungs-
unfähigen Nachkommens
gibt es nicht, wenn man von
den allgemeinen Enterbungs-
gründen absieht.

Nutzniessungs-
und Wohnrecht
Meine Gefährtin hat das Nut-
zuugs- unci Wohnrecht im Hau-
se ihres Sohnes. Beim Tode des

Vaters hat er mit einem Kauf-

und Schenkungsvertrag das

Haus grundbuchamtlich sich
überschreiben lassen. £r bezahlt
auch die Hypothekar- und Un-

terhaltskosten. Sie möchte nun,
nachdem sie fwnf/aüre darin ge-
wohnt hat, das Haus ihrem
Sohn und der Pamilie zum Be-

wohnen freigeben. Hat sie beim
Überlassen des Hauses fur das

Hinstellen des Mobiiiares recht-
Ziehen Anspruch auf eine Bnt-
Schädigung (Kosten pro fahr
etwa Pr. 1200.-/? Verliert sie

beim Preigeben des Hauses das

Wohn- und Nutzungsrecht?
Wie sieht es aus, wenn Sie eine

neue Wohnung mieten muss?

Massgebend ist in erster Linie
der Inhalt der vertraglichen
Abrede, mit welcher Ihrer Le-

bensgefährtin das Nutznies-
sungs- bzw. Wohnrecht ein-
geräumt wurde. Sollte im Ver-

trag für den Fall der Aufgabe
des Nutzniessungs- bzw.
Wohnrechts nichts verein-
bart sein, so wäre entschei-
dend, ob eine Nutzniessung
oder ob ein Wohnrecht vor-
liegt. Das Gesetz unterschei-
det zwischen Nutzniessung
und Wohnrecht und knüpft
an diesen beiden Rechtsinsti-
tuten verschiedene Rechtsfol-

gen an. Diese will ich Ihnen
zusammenfassend nachfol-
gend darlegen:

Das Wohnrecht ist man-
gels anderer Abrede unüber-
tragbar und unvererblich.
Dies bedeutet nicht nur, dass

der Wohnberechtigte das

Wohnrecht nicht an eine
Drittperson - gegen oder
ohne Entgelt - übertragen
kann, sondern auch, dass der

Wohnberechtigte bei Aufga-
be des Wohnrechtes keinen
Entschädigungsanspruch ge-
genüber dem Eigentümer hat.

Anders ist es bei der Nutz-
niessung. Diese kann - ausser

wenn es sich um ein höchst-
persönliches Recht handelt,
was bei Nutzniessung an
einer Liegenschaft nicht der
Fall ist - zur Ausübung auf
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einen anderen übertragen
werden. Der Nutzniesser
kann somit beispielsweise die

Liegenschaft vermieten und
der Mietzins steht ihm zu.

Der Umstand, dass der
Sohn die Unterhaltskosten
und die Hypothekarzinsen
bezahlt, deutet darauf hin,
dass im Falle Ihrer Lebensge-
fährtin ein Wohnrecht, und
zwar nicht ein ausschliessli-
ches, sondern ein Mitbenut-
zungsrecht, vorliegt. Bei der

Nutzniessung hat nämlich
der Nutzniesser die Unter-
haltskosten und die Hypo-
thekarzinsen sowie die Steu-

ern zu bezahlen, beim aus-
schliesslichen Wohnrecht
hat der Wohnberechtigte die
Unterhaltskosten zu tragen.

Nach Gesetz gibt es, so-

wohl bei der Nutzniessung als

auch beim Wohnrecht, keine

Möglichkeit, um den Liegen-
Schaftseigentümer zu ver-
pflichten, bei Aufgabe des

Nutzniessungs- bzw. Wohn-
rechtes die Kosten für die Un-
terstellung des Mobiliars zu

tragen. Bei einer Nutznies-

sung könnte aber Ihre Le-

bensgefährtin die Liegen-
schaft vermieten und aus

dem Entgelt die Lagerkosten

decken. Bei einem Wohn-
recht, sei es ein ausschliessli-
ches, sei es ein Mitbenut-
zungsrecht, hätte Ihre Le-

bensgefährtin keinerlei Ent-
Schädigungsanspruch. Mög-
lieh wäre aber, mit dem Sohn
als Liegenschaftseigentümer,
wenn dieser einverstanden
ist, eine Vereinbarung zu tref-
fen, wonach er zum Beispiel
für die Aufgabe des Wohn-
rechts eine Entschädigung
leistet oder die Lagerkosten
bezahlt. Dazu verpflichtet ist
der Sohn aber nicht.

Erbverzicht
zugunsten
überlebendem
Ehegatten?

/n den Aus/nürun^en «Errwn-

^enscüß/f» in der «Zeit/upe»
6/95 /Seifen 43/44) sc/ireiüen
Sie: «Mö^Zic/i wäre hingegen der

AöscBZwss eines Eröverfra^es
zwischen fünen «nd den Kin-
dem, z.B. in dem Sinne, dass

dieKinderdesErsfversterBenden
dem iifcerZeüenden Eüe^affen
die Nwfzniesswn^ an iürem
Erüanfeii gewähren.» Wir da-
den eden/d/is einen Erdvertra^
mit unseren vier Kindern auf

dem Notariat ad^esed/ossen,
worin die Kinder aap i/tr^esefz-
Zicdes Erdrecdf zugunsten des

üderZedenden EZferntd/s ver-
ziedten. Es ist darin niedfs er-

wädnf vonP/ZicdtteiZ oderNutz-
niessung. /st unsere Annadme
riedfig, dass dieser Erdvertrag
niedtangefoedten werden dann,
aZso deim Adieden eines Eifern-
feiZs das gesamte Vermögen dem

üderZedenden EZfernteiZ zu/aZZt?

Wird in diesem EaZZ aued steu-
erZicd niedts passieren, da ;a in

unserem Kanton Edepartner von
der Erdscda/tssfeuer öe/reif
sind?

Die Zusammenfassung der
Leserzuschrift im Artikel
«Errungenschaft» ist etwas
verkürzt ausgefallen, was of-
fenbar bei Ihnen zu einer ge-
wissen Unsicherheit geführt
hat, was ich bedaure. Die
dortigen Leser waren näm-
lieh in zweiter Ehe mitein-
ander verheiratet und hatten
je Kinder aus erster Ehe. Die
Antwort auf die Anfrage be-

zog sich deshalb vor allem
auf diese Situation mit
«nichtgemeinsamen» Kin-
dem, die mit den Eltern kei-
nen Erbverzichtsvertrag ab-

geschlossen hatten.

In Ihrem Falle liegt die Pro-

blematik der «nichtgemein-
samen» Kinder nicht vor. Der
Erbverzicht Ihrer gemeinsa-
men Kinder zugunsten des

überlebenden Ehegatten ist
durchaus rechtmässig und
gültig. Dieser Erbverzichts-

vertrag ist somit nicht an-
fechtbar, und der überleben-
de Ehegatte wird das gesamte
Vermögen erhalten. Im übri-
gen ist auch der Erbverzicht
durch «nichtgemeinsame»
Kinder zulässig und gültig.

Auch in steuerlicher Hin-
sieht ist der Erbvertrag zu be-

achten, und der überlebende

Ehegatte wird nicht mit Erb-
schaftssteuern belastet sein, da
Sie in einem Kanton wohnen,
in welchem der Erbanfall an
den überlebenden Ehegatten
erbschaftssteuerfrei ist. Aus

lauter Vorsicht will ich zwei
Vorbehalte machen, nämlich:
eine allfällige Änderung des

Erbschaftssteuergesetzes Ihres

derzeitigen Wohnsitzkantons
und Ihr allfälliger Wegzug in
einen Kanton, der die Befrei-

ung von der Erbschaftssteuer-

pflicht des überlebenden Ehe-

gatten nicht kennt.

Dr. Zur. Marco Biajji

Wir bauen an schönster Lage in

Vitznau
"P/2-, 21/2-, 31/2-Zimmer-Wohnungen

für aktive, selbständig bleiben wollende Senioren

Wer sich an diesem schönen Ort im Herzen des Schweizerlandes
am Vierwaldstättersee und am Fusse der Rigi in voller Selbstän-
digkeit, aber doch in Sicherheit niederlassen möchte, mietet eine
dieser Wohnungen. Es handelt sich um eine aus fünf separaten Hau-
sern mit Gemeinschaftsräumen bestehende moderne Siedlung für
Rentner mit allen für sie notwendigen Einrichtungen.

Verpflegung: Im eigenen Restaurant oder der Cafeteria
Kein Essenszwang

Pflege: In der eigenen Wohnung durch die Spitex-
organisation

Notfälle: Pikettdienst rund um die Uhr

Auskunft erteilt: Senioren- und Rentnergenossenschaft
Postfach 823, 3072 Ostermundigen-Rüti
Tel. 031/931 02 11

oder
Herr Leo Krauer, VR-Mitglied
Wydlerweg 27, 8047 Zürich, Tel. 01/491 60 07

Es gibt sie noch,
die konventionellen

Herren- Nachthemden
und -Pyjamas

aus Stoff, Jersey und Barchent, sogar in Übergrössen,
direkt ab Fabrik zu günstigen Preisen!

Jakob Müller, Wäschefabrik AG
CH-9202 Gossau SG

Tel. 071/85 28 45

Bestelltalon:
Senden Sie mir kostenlos: Stoffkollektion und Preisliste
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Plz/Ort:
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